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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachung
zur Zahlung von Steuern

Am 15. Februar 2009 ist für alle steuerpflichtigen Quartalszahler
u.a. für die

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Ersatzbemessung

die 1. Rate für das Jahr 2009 zur Zahlung fällig.

Achten Sie auf die entsprechenden Fälligkeiten in den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden!

Sie erhalten für das Jahr 2009 keine gesonderten Zahlungs-
aufforderungen, bitte zahlen Sie die Beträge nach den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden

Durch Vermeidung von Zahlungsverzug ersparen Sie sich Säum-
nisfolgen und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten.

Entsprechend Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz sind geforderte öffentliche Geldleistungen
durch Beitreibung zu vollstrecken. 

Nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 ThürVwZVG ist der Schuldner vor der
Beitreibung durch Mahnung aufzufordern, innerhalb einer Frist
von mindestens einer Woche die Schuld zu leisten.

Damit Sie auch zukünftig keinen Zahlungstermin versäumen,
besteht die Möglichkeit der Erteilung einer Einzugsermächti-
gung an die Kasse der VG. Entsprechende Vordrucke liegen
für Sie bereit.

Haushaltssatzungen 2009

Die Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“ hat am
22. Januar 2009 die Haushaltssatzung 2009 mit Einnahmen und
Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 715.200,00 Euro 

Vermögenshaushalt i.H.v. 60.900,00 Euro

beschlossen.

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß Thüringer Meldegesetz (ThürMeldeG) vom 26. Oktober
2006, veröffentlicht im GVBl. Seite 525, darf die Meldebehörde
Personenauskünfte erteilen an:

1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über ihre Mit-
glieder und deren Familienangehörige; Familienangehörige
sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern min-
derjähriger Kinder (§ 29 Abs. 1 und 2 ThürMeldeG)

2. Parteien und Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und
Abstimmungen in den sechs der Wahl vorangehenden Mona-
ten für Zwecke der Wahlwerbung (§ 32 Abs. 1 ThürMeldeG)

3. Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungs-
körperschaften sowie Presse, Rundfunk und anderen Medien
auf deren Ersuchen zum Zwecke der Ehrung von Alters- und
Ehejubiläen (§ 32 Abs. 2 ThürMeldeG)

4. Adressbuchverlage (§ 32 Abs. 4 ThürMeldeG)

Gemäß § 29 Abs. 2 Satz 3 ThürMeldeG haben Familienangehöri-
ge von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft angehören, das Recht, der Weitergabe ihrer
persönlichen Daten an die Religionsgesellschaft zu wider-
sprechen.

Dieser Widerspruch gilt nicht, wenn die Daten für Zwecke des
Steuererhebungsrechts benötigt werden.

Desgleichen besteht nach § 32 Abs. 4 ThürMeldeG für alle Betrof-
fenen ein Widerspruchsrecht zur Übermittlung ihrer persönlichen
Daten an die unter Punkt 2 bis 4 genannten Institutionen.

Die Widersprüche sind ohne Angaben von Gründen schriftlich bei
der

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
07366 Blankenstein

oder zur Niederschrift bei der zuständigen Meldestelle einzulegen.

Formulare sind bei der Meldestelle bzw. im Internet unter
www.vg-saale-rennsteig.de erhältlich.

Widersprüche, die bereits bei der Anmeldung auf dem Beiblatt
zum Meldeschein geltend gemacht wurden, behalten ihre Gültig-
keit.

Blankenstein, 22. Januar 2009

Peter
Einwohnermeldeamt

Bereich Finanzen Einwohnermeldeamt

ENDE AMTLICHER TEIL

Die nächste Ausgabe des„VGS - Anzeigers“
erscheint am 27.02.2009.

Redaktionsschluss ist der 20.02.2009.
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Impressum:
Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28

Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.

Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.

Amtstierarzt
Aufforderung an alle Halter von Rindern, Schafen

und Ziegen zur Einhaltung der Impfpflicht
gegen die Blauzungenkrankheit

Die Blauzungenkrankheit ist eine von bestimmten Stechmücken
(Gnitzen) übertragene virusbedingte Tierseuche.

Für den Menschen ist sie ungefährlich. Empfänglich sind Rinder,
Schafe, Ziegen und Wildwiederkäuer. 

Die betroffenen Tiere sind erheblichen Schmerzen und Leiden
ausgesetzt. Die Sterblichkeitsrate kann bei Jungtieren bis zu 95 %
und bei älteren Tieren bis zu 35 % betragen.

Seit August 2006 hat sich diese Seuche, die bisher als exotische
Tierseuche galt und in tropischen Ländern bzw. Ländern des
Mittelmeerraumes auftrat, in Deutschland ausgebreitet. 

Die Bundesrepublik hat deshalb im Jahr 2008 die gesetzliche
Impfpflicht für Rinder, Schafe und Ziegen eingeführt. Rechts-
grundlage ist die Neufassung der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung vom 24. September 2008 (BGBl. I
S. 1905).

Mit Einführung der Impfpflicht ist es gelungen, diese Erkrankung
spürbar zurück zu drängen. Wurden im Jahr 2007 in der Bundes-
republik noch ca. 21.000 betroffene Herden registriert, hat sich
mit Einführung der Impfpflicht die Zahl der Ausbrüche auf ca.
5.000 Bestände reduziert.

Im Jahr 2009 müssen auch alle Tiere, die im vergangenen Jahr
geimpft worden sind, erneut geimpft werden, da die Immunität bei
den verwendeten Impfstoffen nur zeitlich begrenzt belastbar ist.

Voraussetzung für den Erfolg der Impfkampagne ist eine lücken-
lose Impfung aller Rinder, Schafe und Ziegen ab dem 3. Lebens-
monat vor Beginn der Weidesaison (Flugzeit der Gnitzen). 

Die Impfung sollte deshalb im Zeitraum 15. Februar bis 15. Mai
2009 erfolgen. Nachgeborene Tiere sind im weiteren Verlauf des
Jahres entsprechend den Angaben des Impfstoffherstellers nach-
zuimpfen.

Rinder, die bereits 2008 grundimmunisiert worden sind, erhalten
eine Impfung. Alle anderen Rinder ab dem 3. Lebensmonat
werden zweimal im Abstand von vier Wochen geimpft. Schafe
und Ziegen ab dem 3. Lebensmonat werden nur einmal pro Jahr
geimpft.

Die Halter von Rindern, Schafen und Ziegen
werden hiermit aufgefordert, einen Tierarzt mit
der Durchführung der Impfung zu beauftragen! 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Durch-
führung der Impfung vom Tierhalter zu veranlassen ist. 

Die Kosten für den Impfstoff trägt im ersten Halbjahr 2009 die
Thüringer Tierseuchenkasse. Die Kosten für die Verabreichung
des Impfstoffes trägt der Tierhalter. 

NICHTAMTLICHER TEIL
Der Impftierarzt benötigt für den Nachweis des Impfstoffverbrau-
ches die Registriernummer des Tierhalters nach Viehverkehrs-
verordnung, Bitte halten Sie diese Nummer bereit und übergeben
diese dem Impftierarzt.

Ausnahmen von der Impfung können nur für Mastrinder erteilt
werden, die ganzjährig in geschlossenen Ställen gehalten und im
Anschluss daran direkt zur Schlachtung verbracht werden. 

Entsprechende Anträge sind schriftlich zu stellen:

bis zum Dienstag, den 31. März 2009

an den Fachdienst
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Oschitzer Straße 4
07907 Schleiz

Es wird darauf hingewiesen, dass das Halten von Rindern in
geschlossenen Ställen kein sicherer Schutz vor den Stechangriffen
der Gnitzen ist. 

Aus diesem Grund sollten nur für solche Mastrinderhaltungen in
geschlossenen Ställen Ausnahmeanträge gestellt werden, wo bei
der Durchführung der Impfung Gefahr für Leib und Leben von
Personen besteht.

Wer seine Tiere ohne durch die zuständige Behörde  erteilte
Ausnahmegenehmigung nicht impfen lässt, handelt ordnungs-
widrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße geahndet
werden.

Im Falle des Ausbruchs dieser Tierseuche in einem Bestand
sind Entschädigungszahlungen für schuldhaft nicht geimpfte
Tiere nach § 69 Abs. 1 Buchstabe c) des Tierseuchengesetzes
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260, ber. S. 3588) ausge-
schlossen.

Im Auftrag

Dr. Dietzel
Amtstierarzt
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Stellenausschreibungen
Bei der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“

ist zum 1. April 2009 die Stelle einer / eines 

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiters

in der Hauptverwaltung der Behörde befristet für eineinhalb
Jahre (Elternzeitvertretung) mit 21 Wochenstunden zu
besetzen.

Zum Aufgabengebiet der ausgeschriebenen Stelle
gehören insbesondere folgende Schwerpunkte:

- Vorbereitung von Sitzungen der kommunalen Gremien,
Sitzungsdienst, Protokollführung, Beschlussvollzug

- allgemeine Angelegenheiten der Hauptverwaltung

- Mitorganisation von Wahlen

- vorbereitende Tätigkeiten für den Gemeinschaftsvorsit-
zenden und die Bürgermeister

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Erfahrung in der
öffentlichen Verwaltung, die engagiert ist, selbstständig
tätig wird und Verantwortungsbewusstsein besitzt. Eine
Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder Kauffrau/
-mann für Bürokommunikation ist erwünscht.

Gute EDV-Kenntnisse in MS Office sowie Teamfähigkeit
werden vorausgesetzt.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit
guten Arbeitsbedingungen und leistungsgerechter Bezah-
lung nach dem TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst).

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Reißig gern zur
Verfügung:

Telefon: 03 66 42/29 60 13
E-Mail: c.reissig@vg-saale-rennsteig.de 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte

bis spätestens Montag, den 16. Februar 2009

an die Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig
Frau Reißig
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

Bei der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“

ist zum 1. Mai 2009 die Stelle einer / eines 

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiters

im Ordnungsamt der Behörde mit 20 Wochenstunden zu
besetzen.

Zum Aufgabengebiet der ausgeschriebenen Stelle
gehören insbesondere folgende Schwerpunkte:

- Friedhofswesen

- Kindertagesstättenverwaltung

- Aufgaben nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz

- Fischereiwesen

- Feuerwehrangelegenheiten

- allgemeine Ordnungsverwaltung

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Erfahrung in der
öffentlichen Verwaltung, die engagiert ist, selbstständig
tätig wird und Verantwortungsbewusstsein besitzt. Eine
Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r ist erwünscht.

Gute EDV-Kenntnisse in MS Office sowie Teamfähigkeit
werden vorausgesetzt.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit
guten Arbeitsbedingungen und leistungsgerechter Bezah-
lung nach dem TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst).

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Reißig gern zur
Verfügung:

Telefon: 03 66 42/29 60 13
E-Mail: c.reissig@vg-saale-rennsteig.de 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte

bis spätestens Montag, den 2. März 2009

an die Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig
Frau Reißig
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

Name / Amt Rufnummer

Zentrale 29 60 / 0
Vorsitzender 29 60 21
Hauptamt / Amtsleiter 29 60 13
Kämmerei / Amtsleiter 29 60 18
Sekretariat 29 60 11
Meldeamt 29 60 14
Ordnungsamt 29 60 16

Personalamt 29 60 17
Kasse 29 60 19
Amt für Steuern 29 60 20
Schreibbüro 29 60 22
Bauamt 29 60 23
Finanzen 29 60 25
Touristikinformation 2 95 33 und 29 60 26 
Fax-Nr. 29 60 28

Telefonverzeichnis der VG „Saale-Rennsteig“



5

Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen
im Jahr 2009

Entsprechende Bescheide vom Amt für Landentwicklung und
Flurneuordnung Gera liegen für nachfolgende Gemeinden
vor:

GEMEINDE BIRKENHÜGEL
AZ 00142 aus 2008 vom 10. Juli 2008

Straßenbau und Beleuchtung Waldstraße – 1. BA

Investitionsvolumen 181.115,87 Euro
Förderfähige Kosten 152.198,00 Euro
Förderquote 60 %
Höchstbetrag der Zuwendung
in 2010 91.300,00 Euro

GEMEINDE BIRKENHÜGEL
AZ 00141 aus 2008 vom 10. Juli 2008

Straßenbau und Beleuchtung Waldstraße – 2. BA

Investitionsvolumen 56.935,11 Euro
Förderfähige Kosten 47.844,63 Euro
Förderquote 60 %
Höchstbetrag der Zuwendung
in 2010 28.700,00 Euro

GEMEINDE SCHLEGEL 
AZ 00139 aus 2008 vom 10. Juli 2008

Rekonstruktion der Straße vom Abzweig „Weg zum Kinderspiel-

platz“ bis Einmündung „Südring“

Investitionsvolumen 210.130,00 Euro
Förderfähige Kosten 176.580,00 Euro
Förderquote 60 %
Höchstbetrag der Zuwendung 105.900,00 Euro

GEMEINDE POTTIGA
AZ 00354 aus 2008 vom 16. Dezember 2008

Neubau Brücke im Bereich der Blumenaumühle

Gesamtkosten 92.000,00 Euro
Investitionsvolumen für Pottiga 51.300,00 Euro
Förderfähige Kosten 43.110,00 Euro
Förderquote 70 %
Höchstbetrag der Zuwendung 30.100,00 Euro

GEMEINDE BLANKENBERG
AZ 00352 aus 2008 vom 16. Dezember 2008

Sanierung der Saalebrücke an der „Alten Papierfabrik“

Investitionsvolumen 49.682,50 Euro
Förderfähige Kosten 41.750,00 Euro
Förderquote 70 %
Höchstbetrag der Zuwendung 29.200,00 Euro

Informationen aus den Ämtern
Bereich Finanzen

Räumlichkeiten
zum Betreiben eines Ladengeschäftes

in der Gemeinde Harra

In der Gemeinde Harra stehen im Gebäude Anger 5 im EG ab
sofort freie Räumlichkeiten zur Verfügung, welche zum Betreiben
eines Ladengeschäftes geeignet wären.

Im gleichen Gebäude stehen im OG Büroräume zur Nutzung frei.

Dazu gehörige sanitäre Einrichtung ist ebenfalls vorhanden.

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.

Kommunale Wohnungen

In der Gemeinde Pottiga stehen folgende kommunale Wohnun-
gen zur Vermietung frei:

POTTIGA
- Schulstraße 4

ab 01.03.2009
Obergeschoss links, 76,90 m2 Wohnfläche

- Schulstraße 4
ab 01.02.2009
Dachgeschoss rechts, 58,00 m2 Wohnfläche

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.

Bauplätze

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2
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sulate und einige Honorarkonsuln Reiseausweise zur Rückkehr
nach Deutschland aus.

Diese Papiere werden für die Dauer der beabsichtigten Reise,
höchstens aber für einen Monat ausgestellt. Sie berechtigen nur
zur Rückkehr nach Deutschland, ggf. über Transitstaaten, nicht
aber zur Weiterreise in andere Länder. 

Falls der Aufenthalt im Ausland länger dauert, können die Aus-
landsvertretungen auch vorläufige Reisepässe ausstellen. Foto-
kopien der verlorenen Ausweispapiere und eine polizeiliche
Verlustanzeige erleichtern die Arbeit der Konsularbeamten und
auch Rückfragen bei der Passbehörde in Deutschland. 

Da an Wochenenden und Feiertagen Behörden in Deutschland für
die erforderlichen Rückfragen nicht erreichbar sind, müssen Sie
damit rechnen, dass unter Umständen eine Ausstellung erst am
nächsten Werktag möglich ist. 

Einige Staaten verlangen für die Ausreise den Einreisestempel als
Nachweis der legalen Rückkehr. In diesen Fällen muss bei
Passverlust ein Ausreisevisum des fremden Staates beschafft
werden, was die Weiterreise zusätzlich verzögern kann.

4. Vorläufiger Reisepass

Ein vorläufiger Reisepass wird in besonderen Einzelfällen ausge-
stellt, z.B. wenn der Passbewerber sofort einen Pass benötigt und
die Ausstellung eines regulären Passes nicht bis zum Zeitpunkt
des erstmaligen Gebrauchs möglich ist. 

Die Gültigkeitsdauer beträgt höchstens ein Jahr. Die Passbehörde
kann die Vorlage von geeigneten Belegen (z.B. Flugtickets für
eine kurzfristig anstehende Reise) verlangen.

5. Personalausweis

Ein Personalausweis wird in der Regel für Personen ab 16 Jahren
ausgestellt. Seit dem 1. November 2007 gilt, dass auf Wunsch der
Eltern auch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ein Perso-
nalausweis beantragt werden kann. 

Die Ausweise haben für Personen ab 24 Jahren zehn Jahre und für
Personen unter 24 Jahren sechs Jahre Gültigkeit.

6. Hinweise für Doppelstaatler

Bei Doppelstaatlern (Erwachsene und Kinder) ist zu beachten,
dass nach internationaler Übung

- die Einreise nach und die Ausreise aus Deutschland nur mit
deutschen Reisepass,

- die Einreise in und die Ausreise aus dem anderen Staat (dessen
Staatsangehörigkeit die Betreffenden ebenfalls besitzen) nur
mit den nationalen Dokumenten des anderen Staates erfolgen
kann.

Einwohnermeldeamt
Allgemeine Hinweise zu Pässen und Ausweisen

und zur Einreise in fremde Länder bzw.
die Rückkehr nach Deutschland

1. Pässe und Reisehinweise

Für Reisen ins Ausland muss für den Grenzübertritt grundsätzlich
ein Reisepass mitgeführt werden. 

Der deutsche Personalausweis reicht in der Regel nicht für die
Einreise in andere Länder aus, außer im Schengener Raum und
einige weitere Länder, die den deutschen Personalausweis als
Reisedokument ausdrücklich anerkannt haben. 

Der schrittweise Abbau der Grenzkontrollen ändert daran nichts.
Insbesondere kann sich ein Reisender, der ohne Reisepass aus
Deutschland ausgereist ist, nicht darauf verlassen, dass er ohne
Reisepass in sein Zielland einreisen oder nach Deutschland zurück
kehren kann.

Dies sollte vor jeder Auslandsreise rechtzeitig überprüft werden.
Der normale Reisepass (sog. Europass; mit bordeauxrotem
Einband) ist zehn Jahre gültig (für Personen ab 24 Jahre; für
jüngere Personen beträgt die Gültigkeit sechs Jahre).

Er kann nach Ablauf der Gültigkeit nicht verlängert werden,
sondern muss stets neu beantragt und ausgestellt werden.

2005 wurde in Deutschland der elektronische Reisepass (ePass)
eingeführt, der das digitale Passfoto als erstes biometrisches
Merkmal im Chip enthält.

Ab dem 1. November 2007 werden im ePass als zusätzliches
Merkmal zwei Fingerabdrücke gespeichert. Hiermit soll ein
Höchstmaß an Fälschungssicherheit und Schutz vor Dokumenten-
missbrauch erreicht werden.

Der ePass wird in der Regel für Personen ab zwölf Jahren ausge-
stellt, er kann jedoch auf Wunsch der Eltern auch unter zwölf
Jahren beantragt werden. Bei Kindern unter sechs Jahren werden
jedoch keine Fingerabdrücke erfasst.

2. Kinderreisepässe

Für Auslandsreisen mit Kindern bis zum vollendeten 12. Lebens-
jahr genügt in der Regel ein Kinderreisepass (ab dem Alter von
zwölf Jahren muss ein regulärer Reisepass beantragt werden). 

Der Kinderreisepass ist sechs Jahre gültig. Eine Verlängerung ist
höchstens bis zum vollendeten 12. Lebensjahr möglich. Bei einer
Verlängerung ist ein aktuelles Lichtbild erforderlich.

Der deutsche Kinderreisepass wird nicht von allen Staaten
anerkannt. Der bisherige Kinderausweis (grün) wird seit dem
1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt bzw. verlängert, gilt jedoch
bis zum Ablauf der Gültigkeit weiter. 

Seit dem 1. November 2007 können Kinder nicht mehr in den
Reisepass ihrer Eltern eingetragen werden. Es ist jedoch mög-
lich, für Kinder einen Personalausweis (z.B. für Reisen innerhalb
der EU) zu beantragen.

3. Passverlust

Im Falle des Verlustes von Ausweispapieren bei Auslandsreisen
stellen die Konsularabteilungen der Botschaften, die Generalkon- F F F
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Geburtstagsjubiläen
Birkenhügel
16.02. Sieglinde Blank zum 70. GeburtstagBlankenberg
03.02. Renate Bachmann zum 75. Geburtstag
10.02. Gilda Lommatzsch zum 75. Geburtstag
10.02. Anna Scheuba zum 85. Geburtstag
13.02. Emmi Orban zum 91. Geburtstag
14.02. Rosalinde Schreuer zum 75. Geburtstag
15.02. Peter Schädlich zum 70. Geburtstag
20.02. Manfred Hädrich zum 70. Geburtstag
21.02. Christa Schulz zum 70. Geburtstag
27.02. Rudi Geißler zum 80. GeburtstagBlankenstein
08.02. Waltraud Bechert zum 75. Geburtstag
23.02. Erhard Thormann zum 75. GeburtstagHarra 
08.02. Elfriede Link zum 80. Geburtstag
14.02. Ingrid Schenderlein zum 65. GeburtstagNeundorf
07.02. Anneliese Hartenstein zum 80. Geburtstag
14.02. Heinz Hertwig zum 70. GeburtstagPottiga
19.02. Dorothea Sell zum 70. GeburtstagWir gratulieren recht herzlich und wünschen allen Jubilaren Glück und Gesundheit!

Veranstaltungshinweise
Veranstaltungstipps

Februar 2009

Dienstag, 3. Februar 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 4. Februar 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Briefmarkenfreunde Naila e.V.
Gruppe Blankenstein

19.00 Uhr Gruppenabend in der Gaststätte „Rennsteig“

Fr-So, 6.-8. Februar 2009
Sportverein Neundorf
Fasching

Samstag, 7. Februar 2009
Frankenwaldverein e.V. OG Schlegel
Jahreshauptversammlung

BCC Blankenberg
20.11 Uhr Faschingstanz mit „Roxy“

Haus der Vereine – Saal

Sonntag, 8. Februar 2009
Volkssolidarität Blankenberg

14.00 Uhr Seniorenfasching in Blankenberg 
Haus der Vereine – Saal

Dienstag, 10. Februar 2009
Volkssolidarität Pottiga
Faschingsfeier im „Rondell“ Birkenhügel

Rennsteigschützen Blankenstein e.V.
18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann

Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 11. Februar 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 14. Februar 2009
BCC Blankenberg

14.00 Uhr Kinderfasching
20.11 Uhr Faschingstanz mit „Casa“

Dienstag, 17. Februar 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 18. Februar 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000 e.V.“

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Sterbefälle
Blankenstein
28.12.2008 Heinz Hagstotz im Alter von 80 Jahren

Harra
17.01.2009 Klaus Süßenguth im Alter von 73 Jahren

Nachrichtenaus der Meldestelle
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Kirchspiel Blankenberg
Termine 

des Kirchspiels Blankenberg

Seit 1. Januar 2009 Teil der neuen 
EVANGELISCHEN KIRCHE
IN MITTELDEUTSCHLAND 

Freitag, 30. Januar 2009
17.30 Uhr Frössen Vorkonfirmandenstunde

Sonntag, 1. Februar 2009
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
11.30 Uhr Sparnberg Taufgottesdienst

(Pfarrer Wandtke)
14.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der evangelischen Freikirche

Sonntag, 8. Februar 2009
09.00 Uhr Frössen Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

Mittwoch, 11. Februar 2009
19.30 Uhr Blankenberg Gesprächskreis zur Bibel

Freitag, 13. Februar 2009
17.45 Uhr Blankenberg Vorkonfirmandenstunde

Veranstaltungstipps
Februar 2009

Mittwoch, 18. Februar 2009
Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff 

Samstag, 21. Februar 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 18.00 Uhr) 

Montag, 23. Februar 2009
Frankenwaldverein OG Blankenberg
Rosenmontagswanderung

Dienstag, 24. Februar 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 25. Februar 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
für Jedermann 
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 28. Februar 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000 e.V.“

14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffe
für Jedermann
Schießanlage Lichtenberg

Sonntag, 15. Februar 2009
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst
13.30 Uhr Pottiga Gottesdienst

Mittwoch, 18. Februar 2009
17.00 Uhr Hirschberg Konfirmandenstunde
19.30 Uhr Birkenhügel Gemeindeabend

zur Bibelwoche
mit Pfarrer Rösler

19.30 Uhr Blankenberg Gemeindeabend
zur Bibelwoche
mit Pfarrer Göppel aus Tanna

Sonntag, 22. Februar 2009
10.00 Uhr Frössen Lesegottesdienst (Frau Feig)

Donnerstag, 26. Februar 2009
19.30 Uhr Pottiga Gemeindeabend

zur Bibelwoche
mit Pfarrer Rösler

Sonntag, 1. März 2009
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst
13.30 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
14.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der evangelischen Freikirche

Mo-Do, 2.-5. März 2009
19.30 Uhr Frössen „Einmal täglich Bibel“

Vier Gemeindeabende zur Bibelwoche

Freitag, 6. März 2009
18.00 Uhr Blankenberg Abend zum Weltgebetstag 

mit Gebet und Genuss

Samstag, 7. März 2009
18.00 Uhr Sparnberg Abend zum Weltgebetstag 

mit Gebet und Genuss

Sonntag, 8. März 2009
10.00 Uhr Frössen Kirchspielgottesdienst

zur Bibelwoche

Sternsingen in Blankenberg

Beim Sternsingen der Kinder Anfang Januar gab es wieder manch
herzliches Willkommen. Etliche Häuser wurden nicht geschafft –
wir versuchen, nächstes Jahr wieder zu kommen.

Gespendet wurden 565,00 Euro, die an die Aktion „Die Stern-
singer“ weiter gegeben werden zur Hilfe für Not leidende Kinder,
etwa in Kolumbien oder im Gaza-Streifen. 

Allen Kindern, Begleitern und Spendern ganz herzlichen
Dank.
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Grabmale und Naturgrabfelsen sowie Aufarbeitungvorhandener Grabsteine und Anfertigung von Zweitschriften.

STEINMETZ- Ulrich Zeißig -

07929 WERNSDORF · Tel. 03 66 47/2 20 34Beratung und Verkauf Mo - Fr durchgehend!Gerne auch persönliche Terminvereinbarungen!

GedenksteineKriegerdenkmaleSchrifttafeln

Kirchgemeinde Harra
Veranstaltungskalender

Monat Februar 2009

Sonntag, 1. Februar 2009
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Freitag, 6. Februar 2009
20.00 Uhr Stammtisch

Gaststätte „Zum Rondell“ Birkenhügel

Sonntag, 8. Februar 2009
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Dienstag, 10. Februar 2009
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht

Mittwoch, 11. Februar 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe

Donnerstag, 12. Februar 2009
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Freitag, 13. Februar 2009
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Erwachsene

in der Turnhalle Harra

Sonntag, 15. Februar 2009
09.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Dienstag, 17. Februar 2009
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht

Mittwoch, 18. Februar 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe

Freitag, 20. Februar 2009
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Erwachsene

in der Turnhalle Harra

Sonntag, 22. Februar 2009
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Montag, 23. Februar 2009
14.30 Uhr Seniorenkreis in Harra

Dienstag, 24. Februar 2009
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht

Mittwoch, 25. Februar 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe

Donnerstag, 26. Februar 2009
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Freitag, 27. Februar 2009
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens

Sonntag, 1. März 2009
09.30 Uhr Predigtgottesdienst

in Harra

Langer Weg 9b  ·  07356 LobensteinTelefon 03 66 51/2136 · Fax 3 86 16

• Rohbau- undPutzarbeiten• Trockenbau• Ausbauarbeiten• Wärmedämm-arbeiten• Pflasterarbeiten

Bau-TischlereiECKHARD GREINERHolzfenster - Kunststoff-Fenster Innentüren, InnenausbauAußentüren aus Holz, Kunststoff u. Alu.Carports, Überdachungen

Lehestener Str. 27 • 07343 Wurzbach Telefon 03 66 52/2 31 75Fax 03 66 52/3 52 88

Gern erste
llen wir I

hnen
Gern erste

llen wir I
hnen

ein Angeb
ot!ein Angeb
ot!

www.bestattungsinstitut_pinske.deTag und Nacht auch an Sonn- und Feiertagen.Wir sind immer für Sie da.

Wir begleiten Sie
seit 1966BestattungsinstitutHerbert Pinske

Büro: SAALBURG-EBERSDORFLobensteiner Str. 22a03 66 51/8 72 45
Büro: SCHLEIZ/GRÄFENWARTHSchafwiesenweg 403 66 47/2 28 46


